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Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
WBK-SR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats
BASPO Bundesamt für Sport
NASAK Nationales Sportanlagenkonzept
J+S Jugend und Sport
IBSV Verordnung über die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport
IBSG Bundesgesetz über die Informationssysteme des Bundes im Bereich

Sport
EHSM Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen
SpoFöG Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CSEC-CE Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil des

Etats
OFSPO Office fédéral du sport
CISIN Conception des installations sportives d’importance nationale
J+S Jeunesse et Sport
OSIS Ordonnance sur les systèmes d'information de la Confédération dans le

domaine du sport
LSIS Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le

domaine du sport*1
HEFSM Haute école fédérale de sport de Macolin
LESp Loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national

01.01.90 - 01.01.20 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

Ende 2014 legte der Bundesrat die Botschaft zur Totalrevision des Bundesgesetzes über
die Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport (IBSG) vor. Das noch junge
Gesetz aus dem Jahr 2011 erfuhr damit bereits eine umfassende Kur, wobei jedoch
einige Objekte aus der vorherigen Fassung übernommen werden sollten. Die so kurz auf
die Inkraftsetzung folgende Revision war dem früh gefassten Beschluss des Bundesrates
entsprungen, das VBS einen Revisionsentwurf ausarbeiten zu lassen. Im Zuge der
Implementation des IBSG und der zugehörigen IBSV war erkannt worden, dass das
Verwaltungsinformationssystem der Eidgenössischen Hochschule für Sport (EHSM)
einer formalgesetzlichen Verankerung bedürfe, sofern mit diesem System Daten zu
Disziplinarverfahren verarbeitet würden. Diese Änderung wurde dann zum Anlass
genommen, gleich weitere Massnahmen im Bereich der Bearbeitung sensibler
Personendaten zu ergreifen. Neue Grundlagen sollte es fortan für genanntes System der
EHSM geben, überdies aber auch für das Informationssystem zur Bearbeitung
leistungsdiagnostischer Daten, für das Informationssystem zur systematischen
Evaluation von Kursen und Lehrgängen sowie für das Informationssystem der nationalen
Agentur zur Bekämpfung von Doping (Antidoping Schweiz). Bezüglich letzterer
Anwendung diente die Revision zur Erhöhung der Rechtssicherheit.

Im Frühjahr darauf wurde die Vorlage durch den Nationalrat beraten. Die vorberatende
WBK hatte einige Änderungsvorschläge vorgebracht, im Übrigen gab es keine
Opposition gegen diese Revision. Die wichtigsten Anpassungen wurden im Bezug auf
die Nutzung der registrierten Daten für die Forschung sowie im Bereich der
„Vorkommnisse” vorgenommen, die bereits nach geltendem Recht zu Sanktionen
führten. Damit sind die Verfehlungen gemeint, die einen Strafregistereintrag zur Folge
haben und in der Konsequenz zu einer Eintragung in die Datenbank des
Informationssystems für Sport führen. Dabei stand für die Kommission der
Präventionsgedanke im Vordergrund, so sollte neu für eine Eintragung ein konkreter
Hinweis auf eine Strafhandlung ausreichend sein, sofern diese unvereinbar ist mit der
Stellung als „Jugend und Sport”-Kader (gemäss Art. 10 des SpoFöG). Mit der Anmerkung
des Berichterstatters Portmann (fdp, ZH), dass die Verwaltung bereit sei, die
Änderungsanträge anzunehmen, stand der raschen Behandlung des Geschäfts durch
die Volkskammer nichts im Wege. Eintreten war denn auch unbestritten und alle
Kommissionsanträge wurden übernommen, was auch den Sportminister freute. Mit 165
Stimmen wurde die Vorlage einstimmig dem Ständerat zur Weiterbehandlung
überlassen. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Am 16. April 2015 befasste sich die WBK des Ständerates nochmals mit der Motion de
Buman (cvp, FR) zur Lancierung und Umsetzung einer Schneesportoffensive, nachdem
sie vom Ratsplenum zurückgewiesen worden war. Inzwischen hatte sich die Kommission
durchgerungen, eine abgeänderte Fassung vorzuschlagen. Mit dieser sollte das
grundsätzliche Anliegen respektiert werden, ohne jedoch zu treffende Massnahmen
vorwegzunehmen. Dabei sollte auf bereits angestossene Massnahmen zur Förderung
des Wintersports Rücksicht genommen und dem Bundesrat ein offen formulierter
Auftrag erteilt werden. Ziel sollte jedoch nach wie vor sein, den Anteil der Bevölkerung,
der Schneesport treibt, zu erhöhen. Diese neue Version der Motion wurde von der
Kommission einstimmig dem Ständerat unterbreitet.

Dieser befasste sich Anfang Juni 2015 mit dem Anliegen. Anders als in der Kommission
war die Vorlage im Plenum jedoch etwas umstrittener, was eine lebhafte Debatte nach
sich zog. Diese drehte sich vorderhand jedoch nicht um das Kernanliegen der Motion,
das weitgehend anerkannt wurde, sondern um Nebenschauplätze, die bei einer
Annahme der Motion allenfalls tangiert würden. Hauptaugenmerk lag dabei auf der
Verwendung von „Jugend und Sport”-Beiträgen. Dieser Punkt wurde von Ständerat
Schwaller (cvp, FR) aufgenommen, weil er befürchtete, dass bei einer Annahme der
Motion dort Gelder abgezweigt würden. Diese Sorge konnte ausgeräumt werden.
Sportminister Maurer legte die Sicht der Regierung noch einmal dar. Deren Haltung
änderte sich nicht mit der neu formulierten Motion, so dass weiterhin deren Ablehnung

MOTION
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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beantragt wurde. Maurer hielt fest, dass eher die Anstrengungen des Vereins
„Schneesport-Initiative” laufen gelassen werden sollten und im Bereich Breitensport
nicht vorgegriffen werden sollte. Keinesfalls sollte man in Aussicht stellen, dass der
Bund „dann schon” aushelfen werde, falls die privat angestossenen Projekte nicht
erfolgreich wären oder diese gar zurückgefahren würden. Insgesamt verwies der
Bundesrat auch auf ein sich in Entstehung befindliches Gesamtpaket, das sich
verschiedenen Bereichen der Sportförderung widme. Der Ständerat liess sich aber
nicht umstimmen und hiess die Motion in der abgeänderten Version mit 38 zu 3
Stimmen bei 3 Enthaltungen gut. 2

Im Nachgang an die Ankündigung des BASPO, die Beiträge für „Jugend und Sport”
anzupassen respektive zu kürzen, reichte Konrad Graber (cvp, LU) im Ständerat ein
Postulat ein, um diesen Entscheid rückgängig zu machen. Der Luzerner wollte mit
seinem Vorstoss nicht nur prüfen lassen, ob auf diese Massnahme verzichtet werden
könnte, sondern auch, falls die Budgetkürzung unverzichtbar wäre, ob diese
schrittweise getätigt werden könnte. Erstes Ziel des Postulats war, die Beitragssätze bis
Ende 2015 gleichzuhalten. Damit sollte das in den Augen des Postulanten erfolgreiche
Programm nicht gefährdet werden. Die Kürzungen wurden als Folge eines
parlamentarischen Auftrags im Rahmen des Voranschlages vorgenommen. Hier ortete
Graber ein Missverständnis, da der Ständerat die Kürzungen ab dem neuen Kalenderjahr
beabsichtigt hätte, das Baspo die Beitragssätze aber ab dem neuen Schuljahr 2015/2016
ändern wollte. Gemäss Baspo sollten tiefere Beitragssätze abgerechnet werden, wenn
die Kurse nach dem 31. Juli 2015 abgeschlossen würden. Die Regelung sei unfair, weil
sie nicht alle Sportarten (und ihre Vereine) gleich stark treffe. 
Der Bundesrat entgegnete in seiner Stellungnahme, dass eine Reduktion unumgänglich
sei. Unterstrichen wurde dies mit der Verschlechterung der Haushaltsperspektive des
Bundes. In der Budgetdebatte war die Finanzierung von J+S zunächst durch das
Parlament noch gekürzt worden, im Nachtragskredit I zum Voranschlag 2015 war dann
jedoch die Erhöhung der Subventionsbeiträge beantragt worden, womit das Niveau bis
Ende Schuljahr 2014/2015 erhalten werden könne. Nach Ablauf des Schuljahres
2014/2015 müsse jedoch mit Einbussen gerechnet werden, so der Bundesrat. Der
Bundesrat empfahl das Postulat zur Ablehnung.

Die Ständeratsdebatte bot dann eine Gesamtschau in Sachen J+S. Neben dem hier
beschriebenen Postulat Graber (cvp, LU) wurden gleichzeitig weitere Vorstösse zu J+S
im Rat behandelt: eine Motion Föhn (svp, SZ) (Aufstockung des Subventionskredites
2016 um mindestens CHF 15. Mio.) sowie eine Motion der WBK-SR (Finanzielle
Kontinuität sichern). Graber äusserte abermals sein Unverständnis über diese
Budgetkürzung und vor allem auch über die Kommunikationsweise des BASPO. Graber
zog überdies das Sportförderungsgesetz heran, um zu vergegenwärtigen, dass der
eingeschlagene Weg ein eigenartiger sei. „Mehr Sport, mehr Geld”, so das im SpoFöG
propagierte Motto, treffe nun überhaupt nicht mehr zu. Es gelte also, auf die
Beitragskürzungen zu verzichten und gleichzeitig mittels Bericht eine Überprüfung des
Beitragssystems vorzunehmen. Im Zuge der Debatte verdeutlichte sich eine klare
Haltung der Ständerätinnen und -räte. Sowohl Häberli-Koller (cvp, TG) als auch
Schwaller (cvp, FR) stellten sich hinter das Postulat mit der Begründung, es bedürfe der
Planungssicherheit für Vereine, Verbände und die Kantone. Zudem müsse die
Jugendsportförderung hochgehalten werden. Dem gegenüber verteidigte der
Sportminister die Regierungsmeinung. Es sei schlicht nicht möglich innerhalb des
Bundesamtes für Sport CHF 18 Mio. – der veranschlagte Betrag, um die J+S-
Beitragskürzungen zu umgehen – umzulagern, dafür fehlten die Mittel. Seine
Bemühungen waren allerdings erfolglos: Der Ständerat nahm das Postulat mit 37
Stimmen einstimmig an (6 Enthaltungen). 3

POSTULAT
DATUM: 01.06.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Im Sommer 2017 legte der Bundesrat seine Botschaft zu zwei sportpolitischen
Geschäften vor. Einerseits ging es um Beiträge an internationale Sportanlässe und
andererseits um Finanzhilfen für Sportanlagen von nationaler Bedeutung, die im
Rahmen des sogenannten NASAK 4 realisiert werden. 
Drei grosse Sportanlässe werden in den kommenden Jahren in der Schweiz
durchgeführt. Gleich zwei dieser Grossveranstaltungen finden im Jahr 2020 statt, die
Olympischen Jugendspiele in Lausanne sowie die Eishockey-Weltmeisterschaft in
Lausanne und Zürich. 2021 wird in der Zentralschweiz die Winteruniversiade
durchgeführt. Solche Veranstaltungen mit europäischer oder weltweiter Bedeutung
können gemäss Sportförderungsgesetz vom Bund finanziell unterstützt werden. Dafür

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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waren zwar schon Rückstellungen gemacht worden, die zur Verfügung stehenden
Kredite reichten jedoch nicht aus, um allen eingegangenen Gesuchen nachkommen zu
können. Deswegen wurde mit der vorliegenden Botschaft noch mehr Bundesgeld beim
Parlament beantragt: CHF 8 Mio. für die Jugendspiele, CHF 500'000 zugunsten der
Eishockey-WM sowie CHF 11 Mio. für die Universiade. Diese insgesamt CHF 19,5 Mio.
machten den grösseren Anteil der beantragten Gelder aus.
Betreffend die Finanzhilfen an Sportanlagen wurde eine Ergänzung des
Bundesbeschlusses aus dem Herbst 2012 beantragt. Total waren es CHF 12 Mio., die
hälftig für das Sportzentrum Malley/VD und für Infrastrukturbauten für Eishockey
aufgewendet werden sollen. Malley soll sowohl für die Jugendspiele als auch für die
Eishockey-WM  2020 als Wettkampfstätte fungieren. Die CHF 6 Mio. für den
Eishockeysport entsprachen frei gewordenem Geld, das aufgrund einer
Nichtrealisierung des nationalen Eishockeyzentrums in Winterthur nun anderweitig
eingesetzt werden sollte und an diversen Standorten investiert werden konnte.
Mit diesen beabsichtigten Unterstützungsleistungen erfüllte der Bundesrat nicht alle
Gesuche in gleichem Ausmass. Für die Eishockey-WM wurde CHF 1 Mio. beantragt, hier
wollte der Bundesrat also nur die Hälfte beisteuern. Ebenfalls weniger als beantragt
wurde den Innerschweizer Kantonen für die Winteruniversiade zugesprochen: Man
erwartete einen Bundesbeitrag von CHF 15 bis 18 Mio., die Regierung stellte jedoch nur
CHF 11 Mio. in Aussicht.

Vor der parlamentarischen Debatte sprachen sich sowohl die FK des Nationalrats als
auch die WBK für die Bundesbeiträge aus. Letztere brachte jedoch eine Alternative vor:
Mit 10 zu 9 Stimmen wurde dem Rat beantragt, den Kredit für die Sportanlässe um CHF
3 Mio. aufzustocken. Diese zusätzlichen Gelder sollten vollumfänglich der
Winteruniversiade zugeführt werden. Im Nationalrat folgte in der Wintersession 2017
eine längere Auseinandersetzung. Für die WBK-NR brachte Matthias Aebischer (sp, BE)
den Kommissionsantrag vor und legte dar, dass das Budget für die Universiade in Luzern
noch angepasst werden musste, da die frühere Budgetierung zwecks pünktlicher
Eingabe der Gesuche an die Eidgenossenschaft mangelhaft gewesen sei. Aufgrund
dessen wollte eine knappe Mehrheit in der Kommission den Bundesbeitrag an die
Universiade demjenigen für die Jugendspiele von Lausanne angleichen und eben um
CHF 3 Mio. erhöhen. Die FK hatte bei ihrer Behandlung des Geschäfts noch keine
Kenntnis des WBK-Antrages und sprach sich entsprechend für die bundesrätliche
Vorlage aus, wie es von ihrem Sprecher Albert Vitali (fdp, LU) im Plenum angemerkt
wurde. Es war dann diese Erhöhung um CHF 3 Mio., die im Nationalrat etwas umstritten
war. Rednerinnen und Redner aller Fraktionen äusserten sich zu den Vorlagen, es war
aber letztlich nur die SVP-Fraktion, die diese CHF 3 Mio. einsparen wollte, begleitet von
einigen Grünen, die ebenfalls der WBK-Kommissionsminderheit folgen wollten. Nach
der Detailberatung, in der die Erhöhung vor allem von der Luzerner Nationalrätin
Andrea Gmür (cvp, LU) verteidigt worden war, zeigte sich aber ein etwas anderes Bild.
Zwar wurde die Beitragserhöhung mit 142 zu 35 Stimmen klar angenommen, es waren
aber Parlamentarierinnen und Parlamentarier unterschiedlichster Parteicouleur, die
sich dagegen ausgesprochen hatten. Mit 181 zu nur einer Stimme wurde der Vorlage in
neuer Fassung deutlich zugestimmt. Die Finanzhilfen an die Sportanlagen waren
gänzlich unbestritten und wurden mit 179 zu 2 Stimmen ebenfalls deutlich der
Ständekammer zur weiteren Behandlung übergeben. 4

1) AB NR, 2015, S. 364 ff.; BBl, 2014, S. 9587 ff.
2) AB SR, 2015, S. 315 ff.; Kommissionsbericht WBK-S vom 16.4.15
3) AB SR, 2015, S. 318 ff.; Medienmitteilung BASPO vom 1.6.15
4) AB NR, 2017, S. 2129 f.; BBl, 2017, S. 6001 ff.; Medienmitteilung FK-NR vom 13.10.2017; Medienmitteilung WBK-NR vom
27.10.2017; LZ, NZZ, 14.12.17
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